
Vorläufiges  Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs aufgrund der 
Einstellung des Unterrichtsbetriebes ab dem 16.03.2020 (vgl. Erste Verfügung zum Corona-
Virus vom 13.03.2020), gültig bis zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs 
 

Information der Erziehungsberechtigten über das vorläufige 

Verfahren zur Entscheidung des sonderpädagogischen 

Förderbedarfs und des Förderorts 

 

Name der Schülerin/des Schülers: ____________________________________ 

geb._________ 

 

Ich wurde am _________ von _____________________ (Name der Gutachterin/ des 

Gutachters) informiert, dass aufgrund der Einstellung des Unterrichtsbetriebes ab dem 

16.03.2020 eine vorläufige Empfehlung bezüglich des Förderbedarfes und des 

Förderorts meines Kindes ausgesprochen wurde.  

Ich bin darüber informiert, dass das sonderpädagogische Feststellungsverfahren 

baldmöglichst nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes – spätestens bis zum 

31.10.2020 – nachgeholt wird. 

 

Der vorläufigen Empfehlung auf den sonderpädagogischen Förderbedarf ______ 

stimme ich zu ( )   stimme ich nicht zu ( ) 

 

 

______ ____________________________ 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


